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©  Signiereinrichtung. 

©  Zum  Signieren  von  Blisterpackungen  (2)  auf 
deren  Schauseite  müssen  diese  mit  der  PVC-Seite 
auf  einem  Zuführband  (1)  ankommenden  Blisterpac- 
kungen  gewendet  werden. 

Um  dies  auf  wenig  störungsanfällige  und  wirt- 
schaftliche  Art  und  Weise  zu  erreichen,  wird  eine  zu 
einer  stehenden  Schleife  gebogene  Führungs- 
schiene  (6)  vorgeschlagen,  oberhalb  der 
Tintenstrahl-Signiergeräte  (9)  angebracht  werden 
können. 
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Signiereinrichtung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Signiereinrichtung 
zum  Signieren  der  PVC-Seite  (Vorderseite)  von  Bli- 
sterpackungen  unter  Einsatz  von  Tintenstrahl-Si- 
gniergeräten,  wobei  die  Blisterpackungen  mit  der 
PVC-Seite  auf  einem  Zuführband  liegend  der  Si-  5 
gnierstation  zugeführt,  innerhalb  der  Signierstation 
gewendet  und  sodann  einem  Austragband,  wieder- 
um  mit  der  PVC-Seite  nach  unten,  zugeleitet  wer- 
den. 

Blisterpackungen,  die  Arzneimittel  enthalten,  10 
müssen  signiert  werden,  müssen  also  in  aller 
Regel  das  Herstelldatum,  das  Verfalldatum,  sowie 
auch  die  Chargennummer  enthalten.  Bei  Packun- 
gen,  die  keine  Arzneimittel  enthalten,  ist  diese  Si- 
gnierung  ebenfalls  erwünscht.  Hierbei  muß  die  Si-  75 
gnierung  auf  der  PVC-Seite,  also  auf  der  Seite  erfol 
gen,  wo  die  Näpfchen  zum  Einlegen  der  zu  verpac- 
kenden  Gegenstände,  also  der  Arzneimittel,  aus- 
geprägt  sind.  Mit  dieser  Seite  liegen  die  Blisterpac- 
kungen  allerdings,  um  Störungen  beim  Bandtran-  20 
sport  zu  vermeiden,  auf  den  Transportbändern  auf. 
Sie  müssen  daher  zum  Signieren  entweder  von 
unten  beschriftet  oder  zum  Beschriften  gewendet 
werden.  Das  Beschriften  von  unten  ist  allerdings 
mit  Tintenstrahl-Signiergeräten,  die  deutliche  25 
Vorzüge  gegenüber  anderen  Signiereinrichtungen 
aufweisen,  nicht  möglich.  Hier  ist  also  stets  das 
Wenden  der  Blisterpackungen  Voraussetzung,  um 
eine  gut  lesbare  und  vor  allen  Dingen  störungsfreie 
Signierung  zu  erreichen.  30 

Zum  Wenden  der  Blisterpackungen  sind  soge- 
nannte  Aufrichtbänder  bekannt,  also  Tran- 
sportbänder,  die  nach  und  nach  in  ihrer 
Längsachse  verdreht  werden,  bis  die  auf  ihnen 
transportierten  Blisterpackungen  zumindest  auf-  35 
recht  stehen.  Nach  dem  Signieren  in  dieser  Stel- 
lung  erfolgt  wieder  das  allmähliche  Zurück- 
schwenken  in  die  vorherige  Lage.  Derartige  Auf- 
richtbänder  sind,  wie  sich  gezeigt  hat,  Schwach- 
punkte  bei  der  Herstellung  derartiger  Blisterpackun-  40 
gen,  da  sie  nicht  nur  sehr  störanfällig  sind,  sondern 
auch  nur  wenig  wartungsfreundlich  aufgebaut  wer- 
den  können.  Außerdem  benötigen  sie  einen  sehr 
großen  Raum,  da  das  Aufrichten  der  Blisterpackun- 
gen  und  das  anschließende  Ablegen  nur  allmählich  45 
erfolgen  kann.  Nicht  zuletzt  sind  derartige  Auf- 
richtbänder  auch  recht  kostenaufwendig. 

Die  Erfindung  hat  sich  die  Aufgabe  gestellt 
einen  Weg  anzugeben,  wie  auf  möglichst  einfache, 
möglichst  wenig  störanfällige  und  möglichst  wirt-  50 
schaftliche  Weise  die  PVC-Seite  derartiger  Blister- 
packungen  zum  Signieren  freigelegt  werden  kann, 
ohne  daß  ein  großer  Raumaufwand  entsteht  und 
ohne  daß  der  normale  Verpackungsvorgang  be- 
einträchtigt  wird.  Erreicht  wird  dies  in  erfindungs- 

gemäßer  Weise  durch  eine  zwischen  Zufuhr-und 
Austragband  eingefügte,  in  Form  einer  senkrecht 
stehenden  Schleife  gebogenen,  die  Blisterpackun- 
gen  führenden  Führungsschiene  mit  darüber  an- 
geordneten  Signiergeräten. 

Nicht  mehr  also  wie  bisher  werden  Auf- 
richtbänder  eingesetzt,  die  nach  und  nach  die  Bli- 
sterpackungen  um  mindestens  90°  bis  180°  in 
ihrer  Längsachse  verschwenken,  sondern  eine 
Führungsschiene,  die  die  Blisterpackungen  so 
führt,  daß  die  zuvor  nach  unten  weisende  PVC- 
Seite  am  Scheitelpunkt  der  zu  einer  Schleife  gebo- 
genen  Führungsschiene  nach  oben  weist  und  dort 
also  unschwer  mit  den  vorteilhaften  Tintenstrahl- 
Signiergeräten  beschriftet  werden  kann.  Eine  derar- 
tige  Führung  der  Blisterpackungen  läßt  sich  ohne 
Schwierigkeiten  in  den  normalen  Verpackungsgang 
einbauen,  insbesondere  weil  die  Führungs- 
schienen-Schleife  nur  einen  sehr  kleinen  Raum  ein- 
nimmt.  Außerdem  werden  die  Blisterpackungen  in 
der  Führungsschiene  in  gewohnter  Art  und  Weise 
geführt,  so  daß  nicht  nur  kaum  Störungen  zu 
befürchten  sind,  sondern  diese  Einrichtung  auch  in 
üblicher,  vertrauter  Weise  zu  warten  ist.  Weiter  ist 
auch  festzuhalten,  daß  die  Anbringung  der 
Tintenstrahl-Signiergeräte  im  Gegensatz  zu  den 
Aufrichtbändern  problemlos  ist,  da  diese 
Tintenstrahl-Signiergeräte  über  den  gesamten  obe- 
ren  Halbkreis  der  Führungsschiene  angebracht 
werden  können. 

Zweckmäßigerweise  wird  die  Führungs- 
schienen-Schleife  kreisförmig  ausgebildet,  um  eine 
gleichbleibende  Winkelgeschwindigkeit  der  Blister- 
packungen  und  damit  ein  gutes  Gleiten  dieser  Pac- 
kungen  innerhalb  der  Führungsschiene  zu  errei- 
chen. 

Zum  Fortbewegen  der  Blisterpackungen  in  der 
Führungsschiene  kann  innerhalb  der  zur  kreisrun- 
den  Schleife  gebogenen  Führungsschiene  eine  die 
Blisterpackungen  ergreifende  Mitnehmertrommel 
angeordnet  sein  oder  es  kann  auch  ein  Mitnehmer- 
band  vorgesehen  sein,  das  unterhalb  oder  oberhalb 
der  Blisterpackungen  in  die  Führungsschiene 
einläuft.  Läuft  das  Mitnehmerband  unterhalb  der 
Blisterpackungen,  so  wird  zweckmäßigerweise  ein 
mit  Stegen  versehenes  Gurtband  verwendet,  um 
die  Signierfläche  freizuhalten.  Bei  dieser  Anord- 
nung  kann  das  Gurtband  auch  gleichzeitig  Zuführ- 
und  Austragband  sein. 

Auf  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel 
des  Erfindungsgegenstandes  schematisch  darge- 
stellt,  und  zwar  zeigen: 

Fig.  1  eine  Ansicht  dieser  Einrichtung, 
Fig.  2  eine  Draufsicht  und 
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Fig.  3  einen  Schnitt  durch  eine  Führungs- 
schiene. 

Zwischen  einem  Zuführband  (1),  das  Blister- 
packungen  (2)  in  Richtung  des  Pfeiles  3  zuführt 
und  einem  Austragband  (4),  das  diese  Blisterpac- 
kungen  (2)  in  Richtung  des  Pfeiles  (5)  austrägt,  ist 
eine  zu  einer  stehenden  Schleife  gebogene 
Führungsschiene  (6)  angeordnet.  Innerhalb  dieser 
Führungsschiene  (6)  läuft  ein  Mitnehmerband  (7), 
das  mit  Mitnehmern  (8),  die  sich  jeweils  hinter  die 
rückseitige  Kante  der  Blisterpackungen  (2)  legen, 
versehen  ist.  Oberhalb  der  Führungsschiene  befin- 
det  sich  ein  Tintenstrahl-Signiergerät  (9).  Seine  An- 
bringung  kann  innerhalb  eines  oberen  Halbkreises, 
wie  durch  den  Doppelpfeil  10  angedeutet,  erfolgen. 

Über  das  Zuführband  (1)  werden  die  Blister- 
packungen  (2)  in  Richtung  des  Pfeiles  3  der 
Führungsschiene  (6)  zugeleitet  und  dort  von  den 
Mitnehmern  (8)  des  Mitnehmerban  des  (7)  ergriffen 
und  in  Führungen  (11)  der  Führungsschiene  (6) 
eingeschoben.  Dadurch  werden  die  Blisterpackun- 
gen  einwandfrei  innerhalb  der  Führungsschiene  (6) 
geführt,  wobei  sie  in  dem  oberen  durch  den  Dop- 
pelpfeil  (10)  bezeichneten  Halbkreis  freiliegen,  dort 
also  auch  mittels  des  Tintenstrahl-Signiergerätes 
(9)  beschriftet  werden  können.  Bei  Auslauf  aus  der 
Führungsschiene  (6)  legen  sich  die  Blisterpackun- 
gen  (2)  auf  das  Austragband  (4)  auf  und  werden 
somit  in  Richtung  des  Pfeiles  5  ausgetragen. 

Hervorzuheben  ist,  daß  die  gesamte  Einrich- 
tung  einen  sehr  geringen  Raumbedarf  aufweist,  daß 
sie  durch  die  einwandfreie  Führung  der  Blisterpac- 
kungen  (2)  kaum  störanfällig  ist,  daß  sie  einfach  zu 
warten  ist,  die  Anbringung  des  Tintenstrahl-Signier- 
gerätes  auf  einfache  Art  und  Weise  zuläßt  und 
außerdem  wirtschaftlich  herzustellen  ist. 

3.  Signiereinrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  innerhalb  der  zur  kreisrunden  Schleife  geboge- 
nen  Führungsschiene  (6)  eine  die  Blisterpackungen 

5  (2)  ergreifende  Mitnehmertrommel  angeordnet  ist. 
4.  Signiereinrichtung  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnt, 
daß  in  der  Führungsschiene  (6)  ein  die  Blisterpac- 
kungen  (2)  ergreifendes  Mitnehmerband  (7)  an- 

?o  geordnet  ist. 
5.  Signiereinrichtung  nach  Anspruch  4, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Mitnehmerband  (7)  unterhalb  der  Blister- 
packungen  (2)  umläuft. 

75  6.  Signiereinrichtung  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Mitnehmerband  (7)  ein  mit  Stegen  verse- 
henes  Gurtband  ist  und  oberhalb  der  Blisterpac- 
kungen  (2)  umläuft. 

20  7.  Signiereinrichtung  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Gurtband  gleichzeitig  Zuführ-und  Austrag- 
band  ist. 

8.  Signiereinrichtung  nach  einem  oder  mehre- 
25  ren  der  vorhergehenden  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Signiergeräte  (9)  innerhalb  des  oberen 
Halbkreises  (10)  über  der  zur  Form  einer  Schleife 
gebogenen  Führungsschiene  (6)  angeordnet  sind. 

Ansprüche 
40 

1.  Signiereinrichtung  zum  Signieren  der  PVC- 
Seite  (Vorderseite)  von  Blisterpackungen  unter  Ein- 
satz  von  Tintenstrahl-Signiergeräten,  wobei  die  Bli- 
sterpackungen  mit  der  PVC-Seite  auf  einem 
Zuführband  liegend  der  Signierstation  zugeführt,  45 
innerhalb  der  Signierstation  gewendet  und  sodann 
einem  Austragband,  wiederum  mit  der  PVC-Seite 
nach  unten,  zugeleitet  werden, 
gekennzeichnet 
durch  eine  zwischen  Zuführ-(1)  und  Austragband  50 
(4)  eingefügte,  in  Form  einer  senkrecht  stehenden 
Schleife  gebogenen,  die  Blisterpackungen  (2) 
führenden  Führungsschiene  (6)  mit  darüber  an- 
geordneten  Signiergeräten  (9). 

2.  Signiereinrichtung  nach  Anspruch  1  ,  55 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Führungschienenschleife  (6)  kreisförmig 
ist. 

3 
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